Von: lvwa.sachsen—anhalt.de>

Gesendet: Dienstag, 21. Januar 2025 08:18

An: 'beteiligung-bauleitplanung@hohe-boerde.de'

Cc: @ stadt-und-land.com’

Betreff:5. Anderung Flachennutzungsplan Gemeinde Hohe Bérde
Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit GUbersende ich Ihnen die Stellungnahme des Referates 407 zu dem o. g.

Flachennutzungsplan:

Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege fiir die 5. Anderung des hier

benannten Fldchennutzungsplanes vertritt die Naturschutzbehdérde des Landkreises Borde.

Hinweis:
Umweltschadensgesetz und Artenschutzrecht sind zu beachten. Ich verweise in diesem
Zusammenhang insbesondere auf § 19 BNatSchGi. V. m. dem Umweltschadensgesetz (vom

10. Mai 2007, BGBL. Teil | S. 666) sowie auf die §8 44 und 45 BNatSchG.

Mit freundlichen GriB3en

Im Auftrag

MA, Referat Naturschutz, Landschaftspflege, Bildung flr nachhaltige Entwicklung
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Dessauer StraBe 70

06118 Halle (Saale)

To. - QU



Fox (D
E-Mail: -@lvwa.sachsen—a nhalt.de

Internet: https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/landwirtschaft-umwelt/naturschutz-
landschaftspflege-bildung-fuer-nachhaltige-

entwicklung/

Sachsen-Anhalt

#moderndenken



Landesamt flir Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt
An der Fliederwegkaserne 13 « 06130 Halle (Saale)

Gemeinde Hohe Boérde
Bordestralte 8
39167 Hohe Borde OT Irxleben

Entwurf - 5. Anderung FNP Gemeinde Hohe Bérde

Ihr Zeichen:

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 18.12.2024 baten Sie das Landesamt fur Geologie und
Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB) beziiglich des Entwurfs der 5. Anderung
des 0.g. Flachennutzungsplans um eine Stellungnahme.

Durch die zustandigen Fachdezernate der Bereiche Bergbau und Geologie
des LAGB erfolgten Prifungen zu lhrer Anfrage, um Sie auf mogliche berg-

bauliche / geologische Beeintrachtigungen hinweisen zu kdnnen.

Aus den Bereichen Bergbau und Geologie kann lhnen Folgendes mitgeteilt

werden:

Bergbau

Das geplante Vorhaben (5. Anderung des FNP Gemeinde Hohe Bdrde) liegt
innerhalb der Bergbauberechtigung ,Aller”. Es wurde eine Erlaubnis geman
§ 7 BBergG (Nr. I-B-¢c-137/23) zur Aufsuchung bergfreier Bodenschatze er-
teilt.

Die Anglo American Exploration Germany GmbH ist Inhaber der Bergbau-
berechtigung. Bei dieser Berechtigung handelt es sich um ein groRraumig
erteiltes Recht. Beeintrachtigungen des geplanten Vorhabens sind daher
aus Sicht des LAGB, Abteilung Bergbau, nicht zu erwarten.

Sachsen-Anhalt
#moderndenken

=
Fad
SACHSEN-ANHALT

Landesamt fiir
Geologie und Bergwesen

23.01.2025
32-34290-1426/1/2501/2025

Durchwabhl

stellungnahmen.lagb@sachsen-
anhalt.de

An der Fliederwegkaserne 13
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Telefon (0345) 13197 -0
Telefax (0345) 13197 - 190
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Deutsche Bundesbank

IBAN DE 21 8100 0000 00 8100 1500
BIC MARKDEF1810
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Um Interessenkonflikte zu vermeiden, ist es dennoch erforderlich von o g. GmbH, Alfred-Herrhau-
sen-Allee 3-5 in 65760 Eschborn, eine Stellungnahme zum Vorhaben einzuholen. Bei Beachtung
der dort eventuell gemachten Auflagen und Hinweise stehen Belange, die das LAGB, Abteilung

Bergbau zu vertreten hat, den Planungen nicht entgegen.

Bearbeiter (D
Geologie

Lagerstatten und Rohstoffe

Gegen die 5. Anderung des FNP der Gemeinde Hohe Bérde bestehen aus rohstoffgeologischer
Sicht keine Bedenken, unter der Voraussetzung, dass das Vorranggebiet XX Hartgestein Flech-
tinger Héhenzug LEP LSA 2010 berucksichtigt wird.

Es wird darauf hingewiesen, dass es eine erhebliche Uberschneidung der Sonderbaufldche Wind
(Pkt. 1.4.2) mit dem Vorranggebiet Rohstoffgewinnung V Hartgestein Flechtinger Hohenzug (Teil-
flache Schackensleben, LEP LSA 1. Entwurf 2024) existiert. Dies sollte bei den Planungen be-

ricksichtigt werden.

O

E @

[ 2 E
Vorranggebiet Rohstoffgewinnung V Hartgestein Flechtinger Hohenzug (Teilflache Schackensleben) LEP LSA 1. Entwurf 2024
(blau schattierter Bereich)

Bearbeiter: (D
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Ingenieurgeologie

Der tiefere geologische Untergrund im westlichen Bereich des Vorhabens wird u.a. aus Gesteinen
des Zechsteins gebildet, die potentiell subrosionsgefahrdete Horizonte aufweisen (Gips und An-
hydrit). Konkrete Hinweise auf Subrosionsauswirkungen, wie z.B. Erdfalle, sind allerdings im
Fachinformationssystem Ingenieurgeologie des LAGB bisher im Vorhabenbereich nicht dokumen-
tiert, so dass eine Gefahrdung hier als gering eingeschatzt wird. Sollten sich im Verlauf der Bau-
arbeiten Anzeichen flir z.B. altere, verflillte Bruchstrukturen ergeben, benachrichtigen Sie bitte das
LAGB umgehend.

Gemal der digitalen Geologischen Karte 1:25.000 und nahegelegenen Bohrungen kommen auf
dem betreffenden Bereich unter Gelandeoberkante Léssboden vor. Fur das Errichten von Neu-
bauten wird empfohlen, als sichere Planungsgrundlage eine standortkonkrete und auf die Bauauf-

gabe ausgerichtete Baugrunduntersuchung nach DIN 4020 bzw. DIN EN 1997-2 durchzuftihren.

Bearbeiter D

Hydrogeologie

Bezuglich des Vorhabens gibt es beim gegenwartigen Kenntnisstand aus hydrogeologischer Sicht
keine Versagensgrinde. Die anstehenden Lossbildungen neigen bei vollstandiger Durchfeuch-
tung zu Struktur- und Volumenverlusten (Sackungen) und sind deshalb nicht fir konzentrierte Ver-

sickerungen geeignet.

Bearbeiter (D

Hinweis
Diese Stellungnahme wird aufgrund der elektronischen Vorgangsbearbeitung im LAGB aus-

schlie3lich in digitaler Form versendet.

Mit freundlichen GriiRen
Im Auftrag



Von: _@lvwa.sachsen—anhalt.de>

Gesendet: Donnerstag, 23. Januar 2025 13:58

An: @D stadt-und-land.com

Betreff:Vorhaben: 5. Anderung FNP Gemeinde Hohe Bérde

sehr geehrt D

ich teile Ihnen als Trager offentlicher Belange mit, dass flir das Vorhaben ,,5. ff\nderung FNP
Gemeinde Hohe Borde” keine wahrzunehmenden Belange in Zustandigkeit des Referats

404 — Wasser — beruhrt werden.

Mit freundlichen GriiBen

Im Auftrag

Referat Wasser
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Dessauer StrafBe 70

06118 Halle (Saale)

Tel. (D

Fo QD
E-Mai (D @v\a.sachsen-anhalt.de

Internet: www.sachsen-anhalt.de

Sachsen-Anhalt

#moderndenken



Landkreis Borde  Bornsche Strafig

Gemeinde Hohe Borde
OT Irxleben

Bordestr. 8

39167 Hohe Boérde

5. Anderung Flachennutzungsplan der Gemeinde Hohe Bérde
,Sonderbauflachen Windenergieanlagen Nord*

Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Be-
flange gemanR § 4 Abs. 2 BauGB

Im o. g. Planverfahren wurde der Landkreis Bérde mit Schreiben vom
18.12.2024 als Trager offentlicher Belange beteiligt.

Folgende Unterlagen wurden eingereicht:
e Entwurf Planzeichnung M 1:10.000 (Stand Dezember 2024)
e Entwurf Begriindung (Stand Dezember 2024)

Seitens des Landkreises wird mit folgenden Hinweisen und Anregun-
gen Stellung genommen:

Amt fiir Planung und Umwelt

Regionalplanung

Die Ziele und Grundsétze der Raumordnung sind im Gesetz Uber den
Landesentwicklungsplan des Landes Sachsen-Anhalt (LEP-LSA 2010)
vom 11.03.2011 (GVBI LSA Nr. 6/2011, S. 160) und die konkreten Ziele
und Grundsatze der Raumordnung im Regionalen Entwicklungsplan
(REP MD) der Planungsregion Magdeburg (beschlossen am
17.05.2006, genehmigt am 29.05.2006 und bekannt gemacht am
30.06.2006 (auRer Teilplan Wind, der durch Urteil des BVerwG 2016
auler Kraft gesetzt wurde)) festgestellt.

Der Regionale Entwicklungsplan (REP MD) der Planungsregion Mag-
deburg befindet sich zurzeit in Neuaufstellung.

Die Ziele der Raumordnung sind bei raumbedeutsamen Planungen zu
beachten.

Gemal § 13 Abs. 1 Satz 2 Landesentwicklungsgesetz Sachsen-Anhalt
(LEntwG LSA) vom 23. April 2015 (GVBI. LSA S. 170), geéndert durch
Gesetz zur Anderung des Landesentwicklungsgesetzes Sachsen-An-
halt vom 30. Oktober 2017 (GVBI. LSA S. 203) ist der Antragsteller ver-
pflichtet, der obersten Landesentwicklungsbehérde (Ministerium fur Inf-
rastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt, Referat 24), die
raumbedeutsamen Planungen und MaRnahmen mitzuteilen und die er-
forderlichen Auskiinfte zu geben. Die Feststellung der Vereinbarkeit der
oben genannten Planung/MaRnahme mit den Zielen der Raumordnung

Landkreis
Borde

Der Landrat

Dezernat 3
Amt fur Planung und Umwelt

Ihr Zeichen [ Nachricht vom:

Mein Zeichen / Nachricht vom:
2024-04378-brf

Datum:
24.01.2025

Sachbearbeiter/in:

Haus / Raum:
2/ 106b
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Iandkreis-boerde.de

Besucheranschrift:
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39387 Oschersleben

Postanschrift:
Landkreis Borde
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Telefonzentrale: +49 3904 7240-0
Zentrales Fax: +45 3904 49008

Internet:
www.landkreis-boerde.de

E-Mail:
kreisverwaltung@landkreis-boerde.de
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13:00 Uhr - 18:00 Uhr
9:00 Uhr - 12:00 Uhr

13:00 Uhr - 16:00 Uhr

und nach Vereinbarung

Do.

Bankverbindungen:

Kreissparkasse Borde

BIC: NOLADE21HDL

IBAN: DE30 8105 5000 3003 0030 02

Kreissparkasse Borde
BIC: NOLADE21HDL
IBAN: DES6 8105 5000 3400 0053 54

Zertifitat seit 2018
audit berufuncfamile
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erfolgt dann durch die gemaR § 2 Abs. 2 Nr. 10 LEntwG LSA zusténdige oberste Landesentwick-
lungsbehérde nach § 13 Abs. 2 LEntwG LSA.

Zur Beachtung der in Aufstellung befindlichen Ziele der Raumordnung ist die Stellungnahme der
Regionalen Planungsgemeinschaft Magdeburg einzuholen.

Begrindung: i
Bei 0.g. Vorhaben handelt es sich um die 5. Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde
Hohe Bérde ,Sonderbauflachen Windenergieanlagen Nord“ im Verfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB.

Das Plangebiet umfasst eine GréRe von ca. 509,63 ha. In den 0.g. Gemarkungen sind bereits
Windenergieanlagen vorhanden, welche im Rahmen eines Repowering durch modernere und
leistungsstarkere Anlagen ersetz werden sollen.

Das Vorhaben fallt demnach unter keinem der Punkte 3.3 des Runderlasses des MLV 1. 11. 2018
— 24-20002-01.

Sollte die Oberste Landesentwicklungsbehérde einschatzen, dass eine raumbedeutsame Pla-
nung vorliegt, sind die Ziele der Raumordnung zu beachten.

Bauleitplanung

Gemal § 1 Abs. 3 BauGB haben Gemeinden Bauleitplane aufzustelien, sobald es fur die stad-
tebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.

Die Beteiligung der Trager offentlicher Belange gemaf § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte fiir den Land-
kreis Bérde ohne vorherige Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB.

Im § 4 Abs. 1 BauGB ist jedoch keine Regelung enthalten wie in § 3 Abs. 1 Satz 3 BauGB, so
dass fur die Behérdenbeteiligung keine Méglichkeit besteht, auf das 2-stufige Verfahren zu ver-
Zichten.

Hinsichtlich des Verzichts der Offentlichkeitsbeteiligung besteht nur nach § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr.
2 BauGB die Moglichkeit.

Bei einem Fldchennutzungsplan geht der Gesetzgeber regelméafig von wesentlichen Auswir-
kungen aus, so dass die Ausnahme nach Abs. 1 S. 3 Nr. 1 fiir die vorbereitende Bauleitplanung
nicht einschlagig ist. Wurde eine Offentlichkeitsbeteiligung schon bei anderer Gelegenheit
durchgefiihrt, beispielsweise wenn die Gemeinde ,informelle” Planungen (zB Rahmenpléne,
Stadtentwicklungspléne, stadtebauliche Sanierungspléne, oA) aufgestellt und in diesem Zusam-
menhang die Offentlichkeit schon iiber die mit der Bauleitolanung beabsichtigten Ziele und
Zwecke der Planung unterrichtet und mit ihnen eine Erérterung herbeigefiihrt hat, kann auf die
frihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung bei beiden Formen der kommunalen Bauleitplanung ver-
zichtet werden (Abs. 1 S. 3 Nr. 2).

(Kréninger/Aschke/Jeromin, Baugesetzbuch, BauGB § 3 Rn. 5, beck-online)

Gegen die Aufstellung des 0.g. Bebauungsplan bestehen daher aus bauplanungsrechtlicher
Sicht Bedenken, da hier keine friihzeitige Beteiligung geman §4 Abs. 1 stattgefunden hat.

Abfalliberwachung
Aus abfall- und bodenschutzrechtlicher Sicht steht der 5. Anderung des Flachennutzungsplans
"Sonderbauflachen Windenergieanlagen Nord" der Gemeinde Hohe Bérde nichts entgegen.

Werden im Plangebiet Verunreinigungen des Bodens festgestellt oder ergeben sich Hinweise
bzw. Verdachtsmomente, dass Verunreinigungen erfolgt sind, so sind diese dem Amt fir Pla-
nung und Umwelt des Landkreises Bérde anzuzeigen.
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Immissionsschutz

Es bestehen keine immissionsschutzrechtlichen Bedenken gegen die Anderung.

Naturschutz und Forsten

NATURSCHUTZ

Es gibt keine grundsétziichen Bedenken der unteren Naturschutzbehérde gegen die 5. Ande-
rung Flachennutzungsplan der Gemeinde Hohe Bérde ,Sonderbauflachen Windenergieanlagen
Nord*.

Wasserwirtschaft

NIEDERSCHLAGSWASSER
Aus Sicht der Niederschlagswasserbeseitigung bestehen keine Einwénde !

WASSERBGEFAHRDENDE STOFFE
Es bestehen aus Sicht der Gewasseraufsicht - wassergefahrdende Stoffe - keine Bedenken.

TRINKWASSER/ GRUNDWASSER )

Aus Sicht des Gewisserschutzes bestehen keine Bedenken gegen die 5. Anderung des Fla-
chennutzungsplanes der Gemeinde Hohe Borde ,Sonderbauflachen Windenergieanlagen
Nord"“.

Nach Angaben aus dem vorliegenden Entwurf (Dezember 2024) befindet sich der Anderungs-
bereich auRerhalb von festgesetzten Uberschwemmungsgebieten geman § 76 Abs. 2 WHG,
vorlaufig festgesetzten Uberschwemmungsgebieten gemaR § 76 Abs. 3 WHG, Risikogebieten
nach § 78b WHG sowie Trinkwasserschutzgebieten nach § 51 WHG.

Die flachenhafte Grundwassergeschitztheit gegeniiber Stoffeintragen aus dem Oberboden ist
Uberwiegend als hoch bzw. sehr hoch eingestuft. Im stdlichen Teil des Anderungsbereiches so-
wie in der Nahe der Ortschaften Nordgermersleben und Rottmersleben liegt hingegen eine mitt-
lere flachenhafte Grundwassergeschitztheit vor.

Des Weiteren sind nachfolgende Auflagen (A) und Hinweise (H) zu berticksichtigen:

(A1) Wenn im Plangebiet Aufschiittungen erstellt werden sollen, muss das verwendete Material
so beschaffen sein, dass von der Aufschiittung keine Gefahr fur das Grundwasser ausgeht. Das
fur die Aufschittung vorgesehene Material ist so auszuwahlen, dass durch entstehendes Si-
ckerwasser keine Schadstofffreisetzung mit schadlicher Grundwasserverédnderung zu besorgen
ist. Die Eignung des verwendeten Materials ist gegentiber dem Amt fir Planung und Umwelt
Landkreis Bérde nachzuweisen.

(H1) Wenn im Rahmen von BaumaRnahmen bauzeitliche Grundwasserabsenkungen notwendig
werden sind fur diese unabhzngig vom baurechtlichen Verfahren wasserrechtliche Erlaubnisse

gemaf §8 -10 Wasserhaushaltsgesetz bei der unteren Wasserbehérde des Landkreises Borde

zu beantragen.

(H2) Wenn bei BaumalRnahmen Stoffe verwendet werden, die die Grundwasserqualitat dauer-
haft verschlechtern kénnen, handelt es sich um eine Gewasserbenutzung gemal § 9 (2) Nr. 2
Wasserhaushaltsgesetz. Es ist eine wasserrechtliche Erlaubnis gemaR Wasserhaushaltsgesetz
erforderlich, egal ob diese Stoffe oberhalb oder unterhalb des Grundwasserspiegels eingebaut
werden. Stoffe, die die Grundwasserqualitit dauerhaft verschlechtern kénnen, sind z B. Haus-
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millverbrennungsschlacke und andere Ersatzbaustoffe mit |6slichen Bestandteilen. Die wasser-
rechtliche Erlaubnis ist mindestens 4 Wochen vor Baubeginn bei der unteren Wasserbehérde
zu beantragen. Eine Auflistung der notwendigen Unterlagen kann bei der unteren Wasserbe-
hérde abgefordert werden.

Bauordnung

Vorbeugender Brandschutz

Nach Prlfung der vorliegenden Unterlagen bestehen aus Sicht des vorbeugenden Brandschut-
zes gegen das o. g. Vorhaben keine Einwande.

Bauaufsicht

Gegen die 5. Anderung des 0.g. Flachennutzungsplanes bestehen bauaufsichtlich keine Beden-
ken.

Rechtsamt

Sicherheit und Ordnung

Fur die mir im oben genannten Aktenzeichen benannten Flurstiicke wurde kein Verdacht auf
eine Kampfmittelbelastung festgestelit.

Somit ist bei Malinahmen an der Oberflache sowie bei Tiefbauarbeiten oder sonstigen erdein-
greifenden MafRnahmen im Planbereich nicht zwingend mit dem Auffinden von Kampfmitteln zu

rechnen.
Hinderungsgriinde, die durch einen Kampfmittelverdacht begriindet sein kénnten, liegen nicht

Vor.

Da ein Auffinden von Kampfmitteln bzw. Resten davon nie hinreichend sicher ganz ausge-
schlossen werden kann, ist der Antragsteller auf die Méglichkeit des Auffindens von Kampfmit-
teln und auf die Bestimmungen der Gefahrenabwehrverordnung zur Verhiitung von Schaden
durch Kampfmittel (KampfM-GAVO) vom 20.04.2015 (GVBI. LSA Nr. 8/2015, S. 167 ff.) hinzu-

weisen.

Amt fiir Gesundheit und Verbraucherschutz

Team Hygiene und umweltmed. Dienst

Nach eingehender Durchsicht und Priifung der Unterlagen ergeht von Seiten des Amtes firr Ge-
sundheit und Verbraucherschutz auf der Grundiage des § 6 des Gesetzes uiber den éffentlichen
Gesundheitsdienst und die Berufsaustibung im Gesundheitswesen im Land Sachsen-Anhalt (Ge-
sundheitsdienstgesetz — GDG LSA) vom 21.11.1997 nachfolgende Stellungnahme.

Aus umweltmedizinischer Sicht bestehen gegen Anderungen im Flachennutzungsplan mit der
Ausweisung der Sonderbauflache ,Wind“ grundsatzlich keine Bedenken.

In allen Gemarkungen der 0.a. Gemeinden sind bereits Windenergieanlagen vorhanden. Es wird
geplant, ein Repowering an den vorhandenen Anlagen durchzufiihren, so dass innerhalb des
Anderungsbereiches von den bisherigen 48 Windenergieanlagen dann diese mit insgesamt 29
modernen und leistungsstarkeren Windenergieanlagen ersetzt werden.
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Eine Verschlechterung der Immissionssituation ist im Rahmen der Repowering-Malinahme zu
vermeiden.

Amt fiir StraBenbau und — unterhaltung

Die Belange des Amtes fur StraRenbau und -unterhaltung als StraBenbaulasttrager der Kreis-
straRen sind durch die 5. Anderung Flachennutzungsplans der Gemeinde Hohe Bérde ,Sonder-
bauflachen Windenergieanlagen Nord* nicht direkt betroffen. Die Sonderbaufléchen befinden
sich nicht unmittelbar an einer Kreisstralle.

Jedoch grenzt das Plangebiet des Flachennutzungsplanes an die K 1153.

Die verkehrstechnische Anbindung soll Uber die vorhandenen Wege und &ffentlichen Strallen
innerhalb und auRerhalb des raumlichen Geltungsbereiches erfolgen.

Grundsatzlich gilt daher fur das Plangebiet:

Alle Belange, die KreisstraRen betreffen, sind rechtzeitig im Vorfeld mit dem Amt fur Strallen-
bau und -unterhaltung abzustimmen.

Genehmigungen fir bauliche Anlagen an Kreisstraen bedurfen nach § 24 StraRengesetz Land
Sachsen-Anhalt (StrG LSA) der Zustimmung der StraRenbaubehdrde, hier der Landkreis Borde,
Amt fur StraRenbau und -unterhaltung als zusténdiger Baulasttrager.

Nach § 24 StrG LSA durfen auRerhalb der Ortsdurchfahrt langs der Kreisstraen bauliche Anla-
gen in einer Entfernung bis 20,00 m, gemessen vom &uReren Rand der befestigten Fahrbahn,
nicht errichtet werden.

Flr Zufahrten auerorts gilt:

Zufahrten zu Landes- und KreisstraRen (auch Baustellenzufahrten) auBerhalb der zur Erschlie-
Rung bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten gelten gem. § 22 Abs. 2 8. 1 StrG LSA als Son-
dernutzung im Sinne des § 18 StrG LSA, wenn sie neu angelegt oder geandert werden. Die Ge-
nehmigung erteilt hier das Amt firr StraBenbau und -unterhaltung als Kreisstratenbaulasttrager.

Hinweis:
Fur die Belange von Bundes- und Landesstraen ist die Landesstralenbaubehdrde Sachsen-
Anhalt (LSBB) als Baulasttrager zustandig.

Fur den Naherungsbereich der BAB 2 ist die Autobahn GmbH zu beteiligen.

STRASSENVERKEHRSAMT

Die Prifung der vorliegenden Unterlagen ergab keine Einwéande bzw. Hinweise zu o.g. Vorha-
ben.

Die verkehrsbehérdliche Zustimmung wird hiermit erteilt.
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Zum weiteren Verfahrensverlauf

Nach In-Kraft-Treten der Planung ist der Kreisplanung als Grundlage fir nachfolgende weitere
Planungen oder Genehmigungsverfahren, ein ausgefertigtes und bekanntgemachtes Plan-
exemplar (einschl. Begrindung und Satzungsbeschluss) in beglaubigter Kopie zur Verfiigung zu
stellen.

Diese Stellungnahme ersetzt nicht die Genehmigung, Planfeststellung oder sonstige be-
hérdliche Entscheidungen entsprechend den Rechtsvorschriften.
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Die Autobahn GmbH des Bundes - Magdeburger Str. 51 - 06112 Halle (Saale)

per E-Mail: beteiligung-bauleitplanung@hohe-
boerde.de @2 stadt-und-land.com
Gemeinde Hohe Bérde

OT Irxleben

BordestraRe 8

39167 Hohe Bérde

Name, Durchwahl

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom
NLO-HAL-
IKR/024/02/108,4-
104,0_FNP+BP,
20.02.2024

Ihr Zeichen, lhre Nachricht vom

18.12.2024

Bundesautobahn A2 (Berlin — Hannover)

Entwurf 5. Anderung des Flichennutzungsplanes sowie Entwurf des Bebauungsplans
»Windenergieanlagen Hohe Borde Nord” in den Gemarkungen Rottmersleben, Nord-
germersleben, Bornstedt, Schackensleben und Eichenbarleben

Hier: Begriindung mit Umweltbericht, Kartier-/Erfassungsberichte ,Repowering
Windpark Hohe Borde”, Fachgutachten Fledermause, Schallimmissionsprognose und
Schattenwurfprognose, sowie den vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen
aus der frithzeitigen Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Be-
lange

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf die E-Mail der Stadt und Land Planungsgesellschaft mbH vom
18.12.2024 nimmt die Autobahn GmbH des Bundes als Beliehene mit den Aufgaben der
StraRenbaulast der Bundesautobahn (BAB) A 2 - nach interner Beteiligung des Fernstra-
Ren-Bundesamtes - im Rahmen der offentlichen Beteiligung zu den Entwdrfen der 5.
Anderung des Flichennutzungsplanes sowie des Bebauungsplans ,Windenergieanlagen
Hohe Borde Nord“ wie folgt Stellung:

Der Anderungsbereich der 5. Anderung des Flichennutzungsplanes der Gemeinde Hohe
Borde befindet sich in den Gemarkungen Nordgermersleben und Rottmersleben im
Norden sowie Bornstedt, Eichenbarleben und Schackensleben im Stiden. Er hat eine Ge-
samtgréBe von ca. 509,63 ha, die ganzflachig als Sonderbauflache Wind (S Wind) fiir die
Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen (WEA) ausgewiesen wird.

Der Geltungsbereich des Vorentwurfs zum Bebauungsplan ,,Windenergieanlagen Hohe
Borde Nord” betrifft die BAB A 2 im Bereich der Anschlussstelle Bornstedt in Richtungs-
fahrbahn Hannover ca. zwischen Betriebs-km 104,2 und km 108,2.

Die
Autobahn
Ost

Die Autobahn GmbH
des Bundes

Niederlassung Ost
Magdeburger Str. 51
06112 Halle (Saale)

T: +49 345 940 99 700
F: +49 34594099 702

E: ost@autobahn.de

www.autobahn.de

Datum

07.02.2025

Geschiftsfiihrung

Dr. Michael Glntner (Vorsitzender)

Dirk Brandenburger
Sebastian Mohr
Dr. Jeannette von Ratibor

Aufsichtsratsvorsitz
Stefan Schnorr

Sitz

Berlin

AG Charlottenburg
HRB 200131 B

Steuernummer
30/260/50246

Bankverbindung

UniCredit Bank

IBAN

DE10 1002 0890 0028 7048 95
BIC HYVEDEMMA488
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Die
Autobahn

BD Ost

Die mit Stellungnahme vom 20.02.2024 erteilten Hinweise und Auflagen sind in den nun
vorliegenden Unterlagen zur 5. Anderung des FNP (Stand 12/2024) und des Bebauungs-
planes (Stand 10/2024) enthalten, bleiben aufrechterhalten und behalten vollumfiang-
lich ihre Glltigkeit.

Auf folgende externe landschaftspflegerische MaRnahmen der Autobahn GmbH und die
damit verbundenen Auflagen wird nochmals explizit hingewiesen:

Die im Rahmen des Neubaus der BAB A 2, Verkehrseinheit 4712, sechsstreifiger Ausbau,
planfestgestellten und realisierten AusgleichsmaRBnahmen A 1 (Anlage von 2- bis 3-rei-
higen Geholzpflanzungen an einem Hauptwirtschaftsweg) sowie die AusgleichsmaR-
nahme A 2 (Anpflanzung von Hochstimmen; siehe Ubersichtskarte in der Anlage) muss
vor Eingriffen durch das Bauvorhaben wirkungsvoll abgegrenzt werden. Wir empfehlen
die Errichtung eines Bauzauns sowie dessen Wartung und Aufrechterhaltung bis zum
Ende der Bauzeit. Diese MalBnahmen dienen der Aufrechterhaltung bzw. Wiederher-
stellung der 6kologischen Verbund- und Lebensraumfunktion, der Bereicherung des
Landschaftsbildes, Férderung der 6kologischen Bedingungen, der Renaturierung von
FlieRgewdssern und dem Immissionsschutz.

Zu den nunmehr vorliegenden Unterlagen, Stand 10/2024 (B-Plan) bzw. 12/2024 (5. An-
derung FNP) ergehen folgende anbaurechtlichen Anmerkungen:

Wie bereits mit Stellungnahme vom 20.02.2024 mitgeteilt, sind in die Planzeichnungen
die 40 m - Anbauverbotszone sowie die 100 m - Anbaubeschréankungszone an der BAB
A 2 einzuzeichnen. Diese Zonen sind in der Legende mit Verweis auf § 9 FStrG und die
Bezeichnung an der Bundesautobahn zu ergdnzen. Zur Abstandsmessung méchten wir
darauf verweisen, dass das AbstandsmaR der Zonen des § 9 FStrG auch an Anschluss-
stellendsten, an Ein- und Ausfadelungsstreifen sowie Rampen und gegeniber Zu- und
Abfahrten sowie bei Raststatten/-plitzen (duRere Fahrbahnkante der Durchfahrtsgasse,
die die BAB verbindet) gilt.

Hinweis:

Bitte beachten Sie fur zukiinftige Anfragen, dass fiir die Priifung des Vorhabens neben
den Unterlagen im PDF-Format die Bereitstellung von georeferenzierten Vektor- oder
Rasterdaten des Vorhabens unter Angabe des Lagebezugssystem inkl. EPSG Code in den
ublichen Formaten: DWG, DXF, SHP (inklusive SHX, DBF und PRJ), GeoTIFF, GeoJPEG,
GPKG, FGDB oder KML” erforderlich ist.

Mit freundlichen GriRen

iV. i.A.
Geschéftsbereichsleiter Abteilungsleiterin
Betrieb/Verkehr Strafenverwaltung

Anlage: Planauszug aus dem Kompensationsinformationssystem KISS
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der BAB A 2, ca. km 104,2-108,2

Bebauungsplan ,Windenergieanlagen Hohe Bérde Nord*

(Vorentwurf)
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Beschriftung
Bebauungsgebiet "Windenergieanlage Hohe Börde-Nord"


Von: Beteiligung-Bauleitplanung <beteiligung-bauleitplanung@hohe-boerde.de>
Gesendet: Montag, 3. Februar 2025 11:55
An: D

Betreff:WG: TOB 5. Anderung FNP Gemeinde Hohe Bérde

Sehr geenhrte ¢ IGPD

hiermit leite ich Ihnen die Stellungnahme des Landesverwaltungsamtes Ref. 405 Abwasser zum

Entwurf 5. Anderung FNP WEA Nord weiter.

Mit freundlichen GriBen

Gemeinde Hohe Borde

Bauamt

Bau- und Liegenschaftsverwaltung/ Gemeindeentwicklung
SB Gemeindeentwicklung

OT Irxleben

BordestraBe 8

39167 Hohe Borde

Te..
Fox.- QD

E—Maildhohe—boerde.de

Liegenschaften@hohe-boerde.de

Webseite: www.hohe-boerde.de

Vertraulichkeitshinweis:

Diese E-Mail kann vertrauliche und/oder rechtlich geschitzte Informationen enthalten. Wenn
Sie nicht der richtige Adressat

sind oder diese E-Mailirrtimlich erhalten haben, informieren Sie bitte unverziglich den
Absender und vernichten Sie diese

E-Mail. Jede Form der unbefugten Nutzung, Veréffentlichung, des Kopierens oder der
Offenlegung des Inhalts dieser E-Mail



ist nicht gestattet.

Weitere Informationen zu lhren Daten erhalten Sie durch unsere Datenschutzerklarung

Von- QD © 2.2 chsen-anhalt.de>

Gesendet: Mittwoch, 15. Januar 2025 15:05
An: Beteiligung-Bauleitplanung <beteiligung-bauleitplanung@hohe-boerde.de>

Betreff: TOB 5. Anderung FNP Gemeinde Hohe Bérde
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Durch das geplante Vorhaben werden keine abwasserrechtlichen Belange in Zustandigkeit des
Referates

405 des LVwA berlhrt.

Im Auftrag

Referat 405 - Abwasser
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Dessauer StraBBe 70

06118 Halle (Saale)

TeL.: (D
Fax: (D
E-Mail (D .2 sachsen-anhalt.de

Internet: www.sachsen-anhalt.de



Sachsen-Anhalt

#moderndenken



Von: Beteiligung-Bauleitplanung <beteiligung-bauleitplanung@hohe-boerde.de>
Gesendet: Mittwoch, 5. Februar 2025 08:52

An: D

Betreff:WG: B-Plan Windenergieanlagen Hohe Bérde Nord und 5. FNP-Anderung
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Lauft am 06.05.2025 um 08:52 Uhr ab

Mit freundlichen GriiBen

Gemeinde Hohe Borde

Bauamt



Bau- und Liegenschaftsverwaltung/ Gemeindeentwicklung
SB Gemeindeentwicklung

OT Irxleben

Bordestra3e 8

39167 Hohe Borde

TeL- D

Fax. (D
E-Mail:@phohe-boerde.de

Liegenschaften@hohe-boerde.de

Webseite: www.hohe-boerde.de

Vertraulichkeitshinweis:

Diese E-Mail kann vertrauliche und/oder rechtlich geschutzte Informationen enthalten. Wenn
Sie nicht der richtige Adressat

sind oder diese E-Mailirrtiumlich erhalten haben, informieren Sie bitte unverzuglich den
Absender und vernichten Sie diese

E-Mail. Jede Form der unbefugten Nutzung, Veroffentlichung, des Kopierens oder der
Offenlegung des Inhalts dieser E-Mail

ist nicht gestattet.

Weitere Informationen zu lhren Daten erhalten Sie durch unsere Datenschutzerklarung
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Von- Q- 2. 52chsen-anhalt.de>

Gesendet: Mittwoch, 5. Februar 2025 07:12
An: Beteiligung-Bauleitplanung <beteiligung-bauleitplanung@hohe-boerde.de>

Betreff: B-Plan Windenergieanlagen Hohe Bérde Nord und 5. FNP-Anderung

Beteiligung der Trager dffentlicher Belange nach § 4 BauGB

Hier: Stellungnahme der oberen Immissionsschutzbehdérde
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Die Belange des Immissionsschutzes scheinen durch den neuen Entwurf nicht verandert
worden

zu sein, weshalb fiir 0.g. Bebauungsplan sowie die damit verbundene 5. FNP-Anderung

weiterhin die Stellungnahme vom 21.02.2024 giltig ist.

Mit freundlichen GriiBen

Im Auftrag

Referat 403 Immissionsschutz Genehmigung,
Umweltvertraglichkeitsprufung
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Dessauer StraBBe 70

06118 Halle (Saale)

E-Mail:_@lvwa.sachsen-anhalt.de

Sachsen-Anhalt

#moderndenken
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Gesendet: Mittwoch, 21. Februar 2024 11:03
An: beteiligung-bauleitplanung@hohe-boerde.de (e stadt-und-land.com

ce: (Y . .52 chsen-anhalt.de>

Betreff: B-Plan Windenergieanlagen Hohe Borde Nord

Beteiligung der Trager offentlicher Belange nach § 4 BauGB

Hier: Stellungnahme der oberen Immissionsschutzbehdérde
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Durch den o.g. Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zum
Repowering der vorhandenen Windenergieanlagen (WEA) geschaffen werden. Dazu werden die
vorhandenen WEA durch leistungsstarkere Anlagen ersetzt. Vom geplanten Repowering sind
insgesamt 48 WEA betroffen. Diese sollen innerhalb des raumlichen Geltungsbereiches durch

29 moderne und leistungsstarkere WEA ersetzt werden.

Entsprechend der Verordnung Uber die Regelung von Zustandigkeiten im Immissionsschutz-,
Gewerbe- und Arbeitsschutzrecht sowie in anderen Rechtsgebieten (ZustVO GewAlIR) ist die

Zustandigkeit fir die Genehmigung und immissionsschutzrechtliche Uberwachung von



Windenergieanlagen am 1. Januar 2010 von der oberen Immissionsschutzbehdérde auf die
unteren Immissionsschutzbehorden bei den Landkreisen bzw. kreisfreien Stadte Ubergegangen.

Ich verweise auf deren Stellungnahmen.

Es wird darauf hingewiesen, dass Belange der oberen Immissionsschutzbehdrde nur berthrt
werden, sollten Anlagen, die nach dem BImSchG genehmigungsbedurftig sind und fir deren
Uberwachung das Landesverwaltungsamt zustdndig ist, am Standort oder in der Umgebung der
Immissionsorte liegen. Diese sind dann insbesondere hinsichtlich der Larmimmissionen ggf. als

Vorbelastungen im Rahmen von Genehmigungsverfahren zu bertcksichtigen.

Zur Beurteilung der Einhaltung der Belange der TA Larm, dem Interimsverfahren und den
Hinweisen zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen des LAI-Ausschusses wurde zum
Windparkvorhaben eine Schallimmissionsprognose fur 29 neue Windenergieanlagen
(Kurzbericht SG-4491-230807-Rev.00 vom 07.08.2023) erstellt durch die PROKON

Regenerative Energien eG eingereicht. Auf mdgliche Vorbelastungen wurde in dem Bericht
dabei nicht eingegangen. Allerdings befinden sich vier nach dem BImSchG genehmigte Anlagen

im Einzugsgebiet des Windparks:

1. Milchviehanlage Rottmersleben (Zustandigkeit: untere Immissionsschutzbehdrde)
2. Anlage zur Lagerung brennbarer Gase Rottmersleben (Zustandigkeit: obere
Immissionsschutzbehorde/LVwA)

3. Biogasanlage Schackensleben (Zustandigkeit: obere
Immissionsschutzbehdrde/LVwA)

4, Rindermastanlage Schackensleben (Zustandigkeit: untere

Immissionsschutzbehorde)



Die per WindPro-Software berechneten Isophonlinien der Schallimmissionsprognose zeigen,
dass sich die vier identifizierten Anlagen in Bezug auf die Immissionsorte zwischen der 45
dB(A)- und 40 dB(A)-Linie befinden. Nach TA Larm Nr. 3.2.1 liegt am nachstgelegenen
Immissionsort in Bezug auf das Repoweringvorhaben keine Irrelevanz vor und die jeweilige
Vorbelastung bestehender Anlagen im Umkreis muss in die Berechnungen der
Beurteilungspegel mit einbezogen werden. Die Beurteilung der Emissionen dieser Anlagen kann
durch bereits vorhandene Schallprognosen oder einzubeziehende Messberichte erfolgen. Die
vorliegenden errechneten Beurteilungspegel fur die Anlagen in der Zustandigkeit des LVWA
konnen bei Bedarf erfragt werden.

Weitere Anlagen mit relevanter Vorbelastung in Zustandigkeit des LVwWA konnten im
Einwirkungsbereich des Windparks nicht identifiziert werden. Der Hartsteintagebau
Mammendorf, in Zustandigkeit des LVwWA und des LAGB, befindet sich zwischen der 40 dB(A)-
und der 35 dB(A)-Isolinie. Damit werden die Richtwerte der TA Larm durch das Repowering um
mindestens 6 dB(A) am maBgeblichen Immissionsort unterschritten, weshalb die Anlage nicht

als Vorbelastung in die Beurteilungspegel mit einbezogen werden muss.

Zusatzlich zu den bisher fehlenden Erlduterungen bzw. der fehlenden Berlucksichtigung von

Vorbelastungsbetrieben kdnnen die angesetzten IRW von 43 db(A) nachts fur die



Immissionsorte 103, 106, 1011, 1016, 1018 und 1019 nicht nachvollzogen werden. Diese
Abweichung des reguldren IRW von 40 db(A) fur allgemeine Wohngebiete wurde nicht erldutert
bzw. begrindet und ist anhand des Ortscharakters zum Teil nicht ersichtlich. Es wird empfohlen,
die Schutzwurdigkeit der Immissionsorte in Abstimmung mit der unteren

Immissionsschutzbehdrde noch einmal zu prufen und moégliche Abweichungen zu begrunden.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Antrag auf Repowering nach §16b BImSchG Abschnitt (3)
die Genehmigung der Windenergieanlage im Rahmen einer Modernisierung nach Absatz 2
(vollstandiger oder teilweiser Austausch von Anlagen zum Austausch von Kapazitat oder zur
Steigerung der Effizienz oder der Kapazitat der Anlage) nicht versagt werden darf, wenn nach
der Modernisierung nicht alle Immissionsrichtwerte der technischen Anleitung zum Schutz

gegen Larm eingehalten werden, wenn aber

1. der Immissionsbeitrag der Windenergieanlage nach der Modernisierung niedriger ist als
der Immissionsbeitrag der durch sie ersetzten Windenergieanlagen und

2. die Windenergieanlage dem Stand der Technik entspricht.

Eine Verschlechterung der Immissionssituation durch neu hinzukommende Anlagen muss
vermieden werden. Die Beurteilung, ob im Vergleich zu den bestehenden Anlagen bei
Repowering durch eine neue Anlage ein niedrigerer Immissionsbeitrag als zuvor vorherrscht,
muss im Rahmen des Antragsverfahren durch eine Schallimmissionsprognose nachgewiesen

werden.

Aus dem Textteil zum Vorentwurf Bebauungsplan ,Windenergieanlagen Hohe Bérde Nord“ vom
September 2023 konnte entnommen werden, dass es sich bei vorliegender Prognose um eine

vorlaufige Schallimmissionsprognose handelt, in welcher 19 Immissionspunkte beurteilt
wurden.

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass es selbst unter Berlcksichtigung eines

schallreduzierten Betriebes im Nachtzeitraum (22.00-06.00 Uhr) zu Uberschreitungen der
Nacht-

Immissionswerte gemal TA-Larm um 1 dB(A) kommt. Es wird deshalb darauf hingewiesen,

dass es unter Berlicksichtigung der Vorbelastung der im Rahmen dieser Stellungnahme



identifizierten Anlagen, trotz TA-Larm 3.2.1 Absatz 3, zu Richtwertlberschreitungen kommen

kann.

Es wird daher empfohlen, auch bei einzeln beantragten Repowering-Anlagen, die
Gesamtbelastung des Windparks zu betrachten. Diese setzt sich aus der Belastung der
Bestandsanlagen, der bereits repowerten Anlagen und der beantragten neu zu errichtenden

Repoweringanlagen zusammen.

Im Auftrag

Referat Immissionsschutz
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Dessauer StraBe 70

06118 Halle (Saale)

Te..
Fo QD
E-Mail_@lvwa.sachsen-anhalt.de

Sachsen-Anhalt

#moderndenken



region magdeburg

regionale
planungsgemeinschaft

Stadt und Land Planungsgesellschaft mbH magdeburg
Hauptstralie 36 ’
39596 Hohenberg-Krusemark

info@regionmagdeburg.de

Ihr Zeichen Mein Zeichen Bearbeiter Ruf Magdeburg
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Betreff: 5. Anderung FNP Gemeinde Hohe Bdrde, Bebauungsplan
WEA Hohe Borde Nord, Gemeinde Hohe Borde, Landkreis

Borde
Hier: Beteiligung geman § 4 Abs. 2 BauGB
Sehr geehrte (D

die Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg (RPM) nimmt gemaB § 2 Abs.
4 in Verbindung mit § 21 Landesentwicklungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
(LEntwG LSA) vom 23. April 2015 flr ihre Mitglieder, zu denen der Landkreis
Borde, der Landkreis Jerichower Land, die Landeshauptstadt Magdeburg sowie
der Salzlandkreis gehdren, die Aufgabe der Regionalplanung wahr.

In der Sitzung der Regionalversammlung am 23.10.2024 hat diese mit Vorlage
RV 13/2024 eine erneute Auslegung zum 5. Entwurf des Regionalen Entwick-
lungsplanes fir die Planungsregion Magdeburg (REP MD) beschlossen. Die 6f-
fentliche Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes
Sachsen-Anhalt vom 15.11.2024 (Seite 187) sowie auf der Internetseite der
RPM.

Mit Beginn der &ffentlichen Beteiligung gelten flir das Gebiet der Planungsregion
Magdeburg in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung, die als sonstige
Erfordernisse der Raumordnung gemaB § 4 Abs. 1, 2 ROG in Abwagungs- oder
Ermessensentscheidungen und bei sonstigen Entscheidungen o6ffentlicher Stellen
Uber die Zulassigkeit raumbedeutsamer Planungen und MaBnahmen zu berick-
sichtigen sind.

In der Stellungnahme zu einem vorherigen Entwurf des o. g. Bebauungsplans
vom 23.02.2024 wurde in Bezug auf den 3. Entwurf des REP MD bereits auf die
daraus betroffenen sonstigen Erfordernisse der Raumordnung hingewiesen, die
sich mit dem 5. Entwurf des REP MD nicht wesentlich gedandert haben und in der
Begriindung zum Entwurf des o. g. Bebauungsplans auch hinreichend angegeben
sind.



Besonders mit dem in Form einer Ubernahme und Konkretisierung von Ziel 136 Ziffer XX.
LEP LSA 2010 festgelegten Vorranggebiet flir Rohstoffgewinnung XXXIX Schackensleben
(Hartgestein) (5. Entwurf REP MD, Kapitel 6.2.3, MD Z 6.2.3-4) ist nach Beurteilung der
RPM noch immer keine hinreichende Auseinandersetzung in der Begriindung erfolgt. Es
wird nochmals darauf hingewiesen, dass der diesem Ziel der Raumordnung entsprechende
Hartgestein Abbau im Fall seiner Umsetzung mit Bohrungen und Sprengungen verbunden
sein wird, wodurch nach Angaben des Landesamtes fiir Geologie und Bergwesen Sachsen-
Anhalt in einem Sicherheitsbereich von 300 m um das als Vorranggebiet fiir Rohstoffge-
winnung festgelegte Bergwerkseigentum die Standsicherheit von Windenergieanlagen
nicht gewahrleistet sein kdnnte bzw. nachzuweisen ware. Insoweit kann hier nach Beurtei-
lung der RPM eine Unvereinbarkeit mit diesem Ziel der Raumordnung bestehen, was letzt-
lich mit dem Landesamt fiir Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt als zustdndiger Fach-
behdrde geklart werden sollte. Konflikte kdnnen hier insbesondere fiir die Standorte der
WEA 19, 20, 23 und 29 bestehen.

In der Sitzung der Regionalversammlung am 12.10.2022 hat diese mit Vorlage RV 07/2022
beschlossen, ihren Beschluss zur Vorlage RV 04/2010 vom 03. Marz 2010 zur Aufstellung
des Regionalen Entwicklungsplanes fiir die Planungsregion Magdeburg dahingehend zu an-
dern, dass das Kapitel 5.4 Energie mit den Gliederungspunkten 5.4.1 Nutzung der Wind-
energie, 5.4.2 Biomasse, 5.4.3 Solarenergie nicht mehr Gegenstand dieses Aufstellungs-
verfahrens ist. Ebenfalls in der Sitzung der Regionalversammlung am 12.10.2022 hat diese
zum Kapitel Energie mit Vorlage RV 08/2022 die Aufstellung eines Sachlichen Teilplans
»Ziele und Grundsatze zur Energie in der Planungsregion Magdeburg" mit Umweltbericht
flir das Gebiet der RPM und die Einleitung des Aufstellungsverfahrens gema3 § 9 Abs. 1
Raumordnungsgesetz, § 7 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 4 LEntwG LSA beschlossen. Die 6ffent-
liche Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt
vom 15.11.2022 (Seite 161 ff.) sowie auf der Internetseite der RPM.

Die Aufstellung dieses Sachlichen Teilplans erfolgt, um mit dessen Beschluss gemaB § 5
des zum 01.02.2023 in Kraft getretenen Gesetzes zur Festlegung von Flachenbedarfen flur
Windenergieanlagen an Land (Windenergieflachenbedarfsgesetz - WindBG) festzustellen,
dass er mit den gemaB § 9a Abs. 2 LEntwG LSA festgelegten regionalen Teilflachenzielen
flr die Stichtage 31.12.2027 und 31.12.2032 im Einklang steht. Um dies zu erreichen,
werden die Windenergiegebiete [§ 2 Ziffer 1. a) Wind BG] als Vorranggebiete fir die Nut-
zung der Windenergie positiv festgelegt.

Das in der Anlage zu § 9a Abs. 2 LEntwG LSA festgelegte Teilflachenziel von 1,9 Prozent
der Gesamtflache der RPM fir den Stichtag 31.12.2027 wird im Gebiet der RPM bereits
tatsdchlich durch die mit bestehenden Windparks und Windenergieanlagengruppen sowie
Einzelwindenergieanlagen bebauten Flachen erreicht und durch bereits erteilte bzw. anste-
hende Genehmigungen fir Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen nach BImSchG
im direkten Umfeld bestehender Windparks lUbertroffen, so dass die tatsachlich flr die
Nutzung der Windenergie in Anspruch genommene Flache bereits jetzt bei mehr als 2 Pro-
zent der Gesamtflache der RPM liegt.

GemaB § 249 Abs. 3 BauGB gilt die Rechtsfolge des Absatzes 2 bis zum Ablauf des 31.
Dezember 2030 zudem nicht fir Vorhaben im Sinne des § 16b Absatz 1 und 2 des BIm-
SchG, es sei denn, das Vorhaben soll in einem Natura 2000-Gebiet im Sinne des § 7 Absatz
1 Nummer 8 BNatSchG oder in einem Naturschutzgebiet im Sinne des § 23 BNatSchG
verwirklicht werden.



Damit richtet sich die Zulassigkeit eines beantragten Repowerings fir jede praktisch immer
auBerhalb von Natura 2000- und Naturschutzgebieten befindliche kleinere Windenergiean-
lagengruppe sowie Einzelwindenergieanlage im Planungsraum der RPM auch unabhangig
von ihrer Lage in einem festgelegten Vorranggebiet fir die Nutzung der Windenergie bis
zum Ablauf des 31. Dezember 2030 nach § 35 Abs. 1 Nummer 5. BauGB, womit eine
Genehmigung in diesen Fallen grundsatzlich wahrscheinlich erscheint.

Nach den Angaben der Netzbetreiber sind die Anschluss- und Netzkapazitdten an Tagen ab
durchschnittlicher Verfiigbarkeit von erneuerbaren Energien bereits durch die damit ge-
genwartig bestehende Leistung Uberlastet, was durch haufige Abschaltung von Windener-
gieanlagen aus Grinden der Netzstabilitdat auch im Planungsraum der RPM sichtbar ist
(siehe dazu z. B. aktueller Artikel der Mitteldeutschen Zeitung: ,Uberlastetes Stromnetz
Windrader haufig abgestellt: An 225 Tagen gab es Netzeingriffe in Mitteldeutschland™).
Auch der gegenwartig bereits im Planungsverfahren befindliche Netzausbau wird nach An-
gaben der Netzbetreiber nicht ausreichen, allein die im Planungsraum der RPM durch
Repowering der bereits bestehenden Windenergieanlagen erreichbare Leistung aufzuneh-
men. Eine mit weiterem Investitionsbedarf verbundene Infrastruktur zur Zwischenspeiche-
rung erneuerbarer Energien bzw. der RPM bekannte wirtschaftlich umsetzbare Planungs-
konzepte dazu gibt es im Gebiet der RPM bisher nicht.

Von dieser Ausgangssituation her hat die RPM entsprechend dem gesetzlichen Auftrag ein
Konzept flr die Festlegung der Gebiete zur Nutzung der Windenergie erarbeitet, wonach
das in der Anlage zu § 9a Abs. 2 LEntwG LSA festgelegte Teilflachenziel von 2,3 Prozent
der Gesamtflache der RPM bereits fiir den Stichtag 31.12.2032 durch die danach festzule-
genden Vorranggebiete fiir die Nutzung der Windenergie erreichbar ist und mit 2,46 Pro-
zent Ubertroffen wird. In der Sitzung der Regionalversammlung am 23.10.2024 hat diese
mit Vorlage RV 10/2024 das Konzept fir die Festlegung der Gebiete zur Nutzung der Wind-
energie beschlossen und die 2,46 Prozent damit grundsatzlich bestatigt.

Die Vorranggebiete flr die Nutzung der Windenergie werden dementsprechend in dem
Sachlichen Teilplan festgelegt und dessen Offenlage durch die Regionalversammlung in
ihrer Sitzung am 19.02.2025 erwartbar beschlossen, nachdem auch der zugehdérige Um-
weltbericht vollstandig fertig gestellt ist. Flir diesen Sachlichen Teilplan lasst sich damit
feststellen, dass er mit den gemaB3 § 9a Abs. 2 LEntwG LSA festgelegten regionalen Teil-
flachenzielen fir die Stichtage 31.12.2027 und 31.12.2032 im Einklang steht.

Da mit den entsprechend festzulegenden Vorranggebieten fir die Nutzung der Windenergie
bereits eine deutliche Ubererfiillung der gemaB § 9a Abs. 2 LEntwG LSA festgelegten regi-
onalen Teilflachenziele fir die Stichtage 31.12.2027 und 31.12.2032 in Aussicht steht, ist
die dartberhinausgehende Festsetzung von Flachen als Sonstiges Sondergebiet mit der
Zweckbestimmung Wind im Entwurf des o. g. Bebauungsplans grundsatzlich nicht erfor-
derlich also insgesamt vermeidbar.

In Bezug auf die groBe Zahl der Windenergieanlagen im Bestand ist die Erlauterung in der
Begriindung zum Entwurf des o. g. Bebauungsplans, dass es sich abgeleitet aus dem er-
weiterten Recht auf Repowering um eine dahingehend optimierte Standortwahl handelt
und die erweiterte Flache dafir erforderlich sei, nach Beurteilung der RPM ein rechtlich
unsicherer Fall.



Nach dem durch die Regionalversammlung beschlossenen Konzept werden die Standorte
der WEA 19, 20, 23 und 29 aber nicht zu einem festzulegenden Vorranggebiet fir die
Nutzung der Windenergie gehdren, womit daflir nach Beschluss und Bekanntmachung der
Offenlage des Entwurfs flir den Sachlichen Teilplan , Ziele und Grundsatze zur Energie in
der Planungsregion Magdeburg" mit Umweltbericht eine befristete Untersagung gemaB §
12 Abs. 2 ROG geprift werden kann, denn das Land Sachsen-Anhalt hat mit den gemaB §
Sa Abs. 2 LEntwG LSA festgelegten regionalen Teilflachenzielen flr die Stichtage
31.12.2027 und 31.12.2032 die Planungskompetenz daflir ausschlieBlich den Regionalen
Planungsgemeinschaften zugewiesen und den Gemeinden damit nicht das Recht einge-
raumt, im Rahmen der Bauleitplanung faktisch Uber eine immer héhere Ubererfiillung der
gemaB § 9a Abs. 2 LEntwG LSA festgelegten regionalen Teilflachenziele fiir die Stichtage
31.12.2027 und 31.12.2032 zu entscheiden.

Nach Beurteilung der RPM sind die sonstigen Erfordernisse der Raumordnung des in Auf-
stellung befindlichen REP MD mit der o. g. Planung / MaBnahme nur vereinbar, wenn nach
Einschatzung der Fachbehdrde Landesamt flr Geologie und Bergbau insbesondere flr die
Standorte der WEA 19, 20, 23 und 29 eine Vereinbarkeit mit dem festgelegten Vorrangge-
biet flir Rohstoffgewinnung XXXIX Schackensleben (Hartgestein) (5. Entwurf REP MD, Ka-
pitel 6.2.3, MD Z 6.2.3-4) gegeben ist.

Weiter wird darauf hingewiesen, dass dem Entwurf des 0. g. Bebauungsplans mit dem
erwartbaren Beschluss durch die Regionalversammlung am 19.02.2025 sowie der anschlie-
Benden Bekanntmachung der Offenlage des Entwurfs fiir den Sachlichen Teilplan ,Ziele
und Grundsatze zur Energie in der Planungsregion Magdeburg™ mit Umweltbericht (STp
Energie) im Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt sowie auf der Inter-
netseite der RPM im Marz 2025 nach Beurteilung der RPM in Aufstellung befindliche Ziele
der Raumordnung aus dem STp Energie entgegen stehen, soweit die als Sonstiges Son-
dergebiet mit der Zweckbestimmung Wind festgesetzten Flachen nicht zu einem Vorrang-
gebiet fiir die Nutzung der Windenergie gehdoren.

Da es sich um in Aufstellung befindliche Erfordernisse des REP MD handelt, wird darauf
hingewiesen, dass sich im Laufe des Verfahrens Anderungen ergeben kénnen.

GemalB § 12 Abs. 2 ROG kann die 0. g. Planung / MaBnahme befristet untersagt werden,
wenn die Verwirklichung der vorgesehenen Ziele der Raumordnung unmdéglich gemacht
oder erschwert wird.

Diese Stellungnahme gilt gleichermaBen fir die inhaltsgleiche Darstellung der Sonderbau-
flache Wind mit der 5. Anderung des Fldchennutzungsplans der Gemeinde Hohe Bérde.

Die Feststellung der Vereinbarkeit der 0. g. Planung / MaBnahme mit den Zielen der Raum-
ordnung und Landesplanung erfolgt gemaB § 2 Abs. 2 Nr. 10 LEntwG LSA durch die oberste
Landesentwicklungsbehérde im Rahmen der landesplanerischen Abstimmung in Form einer
landesplanerischen Stellungnahme.

Mit freundlichen GriBen,
im Auftrag



